
§ 22
Ehebruch

1. Eine Ehe ist nichtig, wenn sie wegen Ehebruchs nach § 6 verboten war.
2. Die Ehe ist jedoch als von Anfang an gültig anzusehen, wenn nachträg

lich Befreiung nach Maßgabe der Vorschrift des § 6, Absag 2 bewilligt 
wird.

II. BERUFUNG AUF DIE NICHTIGKEIT

§ 23
Niemand kann sich auf die Nichtigkeit einer Ehe berufen, solange nicht

die Ehe durch gerichtliches Urteil für nichtig erklärt worden ist.

§ 24 
Klagebefugnis

1. In den Fällen der Nichtigkeit kann der Staatsanwalt und jeder der Ehe
gatten, im Falle des § 20 auch der Ehegatte der früheren Ehe, die Nich
tigkeitsklage erheben. Ist die Ehe aufgelöst, so kann nur der Staats
anwalt die Nichtigkeitsklage erheben.

2. Sind beide Ehegatten verstorben, so kann eine Nichtigkeitsklage nicht 
mehr erhoben werden.

III. FOLGEN DER NICHTIGKEIT

§ 25
Rechtliche Stellung der Kinder

1. Ein Kind aus einer Ehe, die nichtig ist, gilt als ehelich, sofern es im 
Falle der Gültigkeit der Ehe ehelich wäre.

2. Auf das Recht, für die Person des Kindes zu sorgen, finden die im 
Falle der Scheidung geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung. 
Der Schuldigerklärung steht es gleich, wenn einem der Ehegatten die 
Nichtigkeit der Ehe zur Zeit der Eheschließung bekannt war.

3. Die Verwaltung und Nutznießung des Kindesvermögens und die Ver
tretung des Kindes in vermögensrechtlichen Angelegenheiten steht einem 
Ehegatten, dem die Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung bekannt 
war, nicht zu.

§ 26
Vermögensrechlliche Beziehungen der Ehegatten

1. Hat auch nur einer der Ehegatten die Nichtigkeit der Ehe bei der Ehe
schließung nicht gekannt, so finden auf das Verhältnis der Ehegatten 
in vermögensrechtlicher Beziehung die im Falle der Scheidung geltenden 
Vorschriften entsprechende Anwendung. Dabei ist ein Ehegatte, dem 
die Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung bekannt war, wie ein für 
schuldig erklärter Ehegatte zu behandeln.
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